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Abwasserbetrieb 
Stadt Geesthacht 
Mercatorstraße 14 
 

21502 Geesthacht 
 

Antrag für Kleinmaßnahmen 
 

Hier nur Maßnahmen ohne den Anfall von Schmutzwasser 
z.B. Terrassen/Anbauten/Flächenversiegelungen  

 

Grundstücksangaben 
    

Postleitzahl / Ort    

Straße und Hausnummer    

Gemarkung    

Flur / Flurstück    

Flurstücksfläche    
   

Persönliche Angaben 
 Bauherr/in:   
Name / Vorname    

Straße und Hausnummer    

Postleitzahl / Ort    

Telefon    
    

 Zertifizierte Fachfirma für Tiefbauarbeiten 
Name / Vorname    

Straße und Hausnummer    

Postleitzahl / Ort    

Telefon    

Art der Zertifizierung    
(Kanalgüteschutz, ÜWG, §13b HmbAbwG) ( Nachweis beilegen)   

Bauvorhaben / Art: □ Terrassenüberdachung □ Anbau  

□ Wintergarten □ Carport  □ Versiegelung von Flächen 

□ Sonstiges   
    

Art der Grundstücksentwässerungsanlage 
  

□ Neubau □ Erweiterung / Änderung 

□ Die Genehmigung der vorhandenen Anlage wurde mit Bescheid vom    

Genehmigungs-Nr.   erteilt. 
 

Angaben zum Regenwasser 
Kanalanschluss 

□ geplant  □ vorhanden an Straße:   

□ Versickerung (gesonderter Antrag)  

  

  

  

 

Eingangsstempel 
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Regenwasser 
  
Berechnung gemäß DIN 1986-100    

  vorhandene m² geplante m² gesamt m² l/s 

Gebäudefläche     

befestigte voll versiegelte Fläche     

sonstige befestigte Fläche     

Summen      
  

Anlagen in 2-facher Ausführung 
  

□ 
Aktueller Auszug aus dem unverbindlichen Kanalkataster, erhältlich beim Abwasserbetrieb der Stadt Geesthacht, 

Mercatorstraße 14, 21502 Geesthacht, Tel.: 04152 / 13-1552  

□ Lageplan im Maßstab ≥ 1:500 mit Darstellung der Lage, Nennweite (DN) und Gefälle der Grundleitungen 

□ Regenwasserversickerung (ergänzender Antrag) 

  

Die DIN-Normen sind zu beachten. In den Zeichnungen sind alle Leitungen, Schächte und sanitäre Einrichtungen gemäß DIN 1986 
und der Landesbauordnung darzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise: 
 

1. Ohne die schriftliche Genehmigung durch den Abwasserbetrieb der Stadt Geesthacht darf mit dem 
Bau der Anlage nicht begonnen werden. 
 

2. Der Anschluss an den öffentlichen Kanal sowie die Benutzung der öffentlichen 
Entwässerungseinrichtungen hat gemäß der Satzung über die Abwasserbeseitigung, in der zurzeit 
gültigen Fassung, des Abwasserbetriebes der Stadt Geesthacht zu erfolgen. 

 

3. Der Bau, Betrieb und / oder die Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage hat gemäß der 
Satzung über die Abwasserbeseitigung, in der zurzeit gültigen Fassung, des Abwasserbetriebes der 
Stadt Geesthacht zu erfolgen. 

 

4. Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn sie aufgrund unrichtiger Angaben erteilt worden ist. 
 

5. Der vollzogene Anschluss kann, gemäß der Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Geesthacht, 
Kosten nach sich ziehen. 

 

6. Verstöße gegen die Bestimmungen der Abwassersatzung können, nach dem 
Ordnungsbehördengesetz, geahndet werden. 

 

7. Unvollständige oder nicht vorschriftsmäßige Anträge bzw. Unterlagen werden, als nicht eingereicht 
betrachtet und zurück geschickt. 

 
 
 

Ort:  Datum:   Entw.-Gen.-Stempel 

       
  
  
    

 Bauherr/in 

Unterschrift 
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Informationspflichten gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Art, Weitergabe und Löschung personenbezogener Daten:  
Sobald der Abwasserbetrieb der Stadt Geesthacht den unterschriebenen Antrag erhalten hat, werden die von Ihnen im Antrag angegebenen 
personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Anschrift, Straße, Hausnummer PLZ, Ort, Telefonnummer, Angaben zum Bauvorhaben, Name 
und Anschrift der beteiligten Firmen) in einem digitalen Verfahren verarbeitet und in der Grundstücksakte abgelegt. 
 
Die gespeicherten Daten werden nicht an weitere Dritte gegeben. Im Rahmen der Abwasserbeseitigungspflicht werden Daten nur an die nachfolgend 
aufgeführten Institutionen übermittelt, sofern dies zur Erfüllung der oben genannten Zwecke erforderlich ist: 
- Kreisverwaltung Herzogtum Lauenburg 
- Stadtverwaltung Geesthacht 
- weitere Dienstleister der Abwasserbetriebes der Stadt Geesthacht 
 
Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt solange bis die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist, sofern keine höherrangigen 
Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
 
Zweck der Verarbeitung: Prüfung und Bewilligung des Antrages auf Genehmigung der Grundstückentwässerung   
 
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung:  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Satzung zur Abwasserbeseitigung der Stadt Geesthacht in der zur Zeit gültigen Fassung. 
 
Ihre Datenschutzrechte:  
Nach der Datenschutz-Grundverordnung haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und auf 
Widerspruch (Art.15-18, 21 DSGVO). Eine Einschränkung dieser Rechte ergibt sich aus der Datenschutz-Grundverordnung selbst sowie aus weiteren 
Bundes-und Landesgesetzen (z.B. AO, LDSG SH). Außerdem haben Sie das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu (Art.77 
DSGVO). Weitere Informationen zu Ihren Rechten als Betroffener können Sie der Datenschutzerklärung unserer Internetseite entnehmen.  
 

Kontaktdaten der 
Verantwortliche Stelle  

Behördlicher  
Datenschutzbeauftragter  

Zuständige Aufsichtsbehörde  

Abwasserbetrieb Stadt Geesthacht 
Mercatorstraße 14 
21502 Geesthacht  
Telefon: 04152/131550  
E-Mail: 
abwasserbetrieb@geesthacht.de 

Kreis Herzogtum Lauenburg  
Herr Siemers  
Barlachstraße 2  
23909 Ratzeburg  
Telefon: 04541/888-480  
E-Mail: datenschutz@kreis-rz.de  

Unabhängiges Landeszentrum für 
Datenschutz Schleswig-Holstein  
Holstenstraße 98  
24103 Kiel  
Telefon: 0431 988-1200 

 

 


